
AUSSCHREIBUNGSLEITFADEN 

Leitfaden zur Vereinheitlichung der 
Regattaausschreibungen (Internationale 
Normausschreibung) 
Ausführungsreglement laut RWB des ÖRV – §32 und §33 

Alle Österreichischen Veranstalter von Ruderwettfahrten werden angehalten, ihre Ausschreibungen 

entsprechend dem vorliegenden Leitfaden zu gestalten. Es geht vornehmlich um die Vereinheitlichung 

von Inhalten, Klassen und Rennbezeichnungen (Abkürzungen). 

  

Die Übermittlung der Ausschreibungen an den ÖRV hat ausschließlich per E-mail zu erfolgen. Nach 

Einführung der Verwaltungsplattform des ÖRV müssen alle Ausschreibungen über die Plattform 

eingereicht werden. 

Name der Regatta und des Veranstalters 

Ort, Tag und Zeiten der Ruderwettfahrt 

Jede internationale und nationale RR muss in der Ausschreibung als “Ruderwettfahrt des 

Österreichischen Ruderverbandes” bezeichnet werden. 

 Eine Internationale RR ist nach dem RoR(CdC) auszuschreiben. 

 Eine nationale RR bzw. Internationale Begegnung ist nach den RWB des ÖRV 

auszuschreiben. 

 Ergänzungen und Abweichungen vom Reglement sind anzugeben. 

Die Reihenfolge der angeführten Punkte ist in der Ausschreibung einzuhalten! Spezielle Punkte des 

Veranstalters daran anschließen! 

1. Tag und Stunde des Meldeschlusses, sowie Tag, Stunde und Ort der Startverlosung. 

2. Meldeadresse und Anschrift für den Schriftverkehr. 

3. Namentlich benannte und autorisierte Ansprechperson für Rückfragen. 

4. Angaben über die Kategorie der Regattabahn, Anzahl der Startplätze, Starteinrichtungen, 

stehendes bzw. fließendes Gewässer. 

5. Bootsklassen und Reihenfolge der Rennen. 

6. Rudererkategorien, sowie allfällige Beschränkungen bei Rennen. 

7. Höhe der Meldegelder, Zahlungsart, Bankverbindung. 

8. Bestimmungen für allfällige Teilungen von Rennen, sowie das Verfahren für den Aufstieg in 

die folgenden Läufe. Höchstanzahl der Mannschaften im Finale. 

9. Möglichkeit von Vergütungen und die Grundlage zu deren Verteilung. 

10. Bezeichnung der Preise 

11. Hinweis auf Haftung 

12. Datum der Genehmigung durch die Techn. Kommission des ÖRV 


